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1. Rechtsgrundlagen 

Nach § 20d Abs. 1 SGB V haben Versicherte Anspruch auf Leistungen für Schutzimp-
fungen im Sinne des § 2 Nr. 9 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG). Ausgenommen von 
diesem Anspruch sind Schutzimpfungen, die wegen eines durch einen nicht beruflichen 
Auslandsaufenthalt erhöhten Gesundheitsrisikos indiziert sind, es sei denn, dass zum 
Schutz der öffentlichen Gesundheit ein besonderes Interesse daran besteht, der Ein-
schleppung einer übertragbaren Krankheit in die Bundesrepublik Deutschland vorzubeu-
gen (§ 20d Abs. 1 Satz 2 SGB V). Einzelheiten zu Voraussetzungen, Art und Umfang der 
Leistungen für Schutzimpfungen soll nach § 20d Abs. 1 Satz 3 SGB V der Gemeinsame 
Bundesausschuss (G-BA) in Richtlinien nach § 92 auf der Grundlage der Empfehlungen 
der Ständigen Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) unter besonde-
rer Berücksichtigung der Bedeutung der Schutzimpfungen für die öffentliche Gesundheit 
bestimmen. Abweichungen von den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission sind 
durch den G-BA besonders zu begründen (§ 20d Abs. 1 Satz 4 SGB V).  

 

2. Eckpunkte der Entscheidung 

In der Richtlinie über Schutzimpfungen nach § 20d Abs. 1 SGB V (Schutzimpfungs-
Richtlinie / SiR) bestimmt der G-BA seinem gesetzlichen Auftrag in § 20d Abs. 1 i. V. m. 
§ 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 15 SGB V entsprechend die Voraussetzungen, Art und Umfang 
der Leistungen für Schutzimpfungen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). 

Der Beschlussentwurf des G-BA sieht eine redaktionelle Änderung in Anlage 1 der SiR 
bei den Anmerkungen zu Hepatitis B (HB) vor.  

Zudem wird der Dokumentationsschlüssel in Anlage 2 der SiR redaktionell und aufgrund 
von Änderungen im Zulassungsstatus angepasst.  

Anlage 2 der SiR beinhaltet einen einheitlichen Dokumentationsschlüssel für Schutzimp-
fungen (keine „Abrechnungsziffern“). In Anlage 2 der SiR sollen nur solche Impfungen 
abgebildet werden, die zur Leistungspflicht der GKV gehören (mit Ausnahme einzelner 
beruflich indizierter Schutzimpfungen). 

Darüberhinaus soll in Anlage 2 der SiR der Zulassungsstatus der entsprechenden Impf-
stoffe abgebildet werden, nicht die aktuelle Marktverfügbarkeit bzw. Vermarktung durch 
den Hersteller. Deshalb ist z.B. eine Dokumentationsnummer für eine Pertussis-Impfung 
vorgesehen, da eine Zulassung für den entsprechenden Impfstoff besteht, auch wenn 
dieser derzeit ggf. nicht oder nur als Import verfügbar ist. 
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3. Verfahrensablauf 

Der Unterausschuss „Arzneimittel“ hat zur Vorbereitung seiner Beratungen eine Arbeits-
gruppe einberufen, die sich aus Vertretern der Kassen- und Ärzteseite sowie aus Patien-
tenvertretern zusammensetzt. 

In der Sitzung dieser Arbeitsgruppe am 5. Februar 2008 wurde aufgrund verschiedener 
Hinweise auf einen redaktionellen Anpassungsbedarf des Dokumentationsschlüssels 
sowie aufgrund von Änderungen im Zulassungsstatus von Impfstoffen ein entsprechen-
der Entwurf zur Aktualisierung der Anlage 2 der SiR vorbereitet. 

Das Beratungsergebnis der Arbeitsgruppe wurde in der Sitzung des Unterausschuss 
„Arzneimittel“ am 14. Februar 2008 abschließend beraten und der Stellungnahmeentwurf 
konsentiert.  

Der Unterausschuss „Arzneimittel“ hat daraufhin in der Sitzung am 14. Februar 2008 
entschieden, das Stellungnahmeverfahren mit der Bundesärztekammer nach § 91 
Abs. 8a i. V. m. § 34 der Verfahrensordnung des G-BA am 15. Februar 2008 mit Frist bis 
zum 29. Februar 2008 einzuleiten.  

In der am 29. Februar 2008 übermittelten Stellungnahme hat die Bundesärztekammer 
keine Änderungshinweise zu der im Beschlussentwurf enthaltenen redaktionellen Ände-
rung in Anlage 1 SiR sowie zu den Aktualisierungen in Anlage 2 SiR geäußert. 

 

Zeitlicher Verfahrensverlauf 

Sitzung der AG/ UA Datum Beratungsgegenstand 

Sitzung AG  
„Schutzimpfungen“ 

5. Februar 2008 Beratung zur Änderung der Anlage 2 SiR 

47. Sitzung UA  
„Arzneimittel“ 

14. Februar 2008 Beratung und Konsentierung des Stellung-
nahmeentwurfs zur Änderung der Anlage 2 SiR 
Entscheidung zur Einleitung des Stellung-
nahmeverfahrens nach § 91 Abs. 8a SGB V 

G-BA Sitzung 13. März 2008 Beschluss zur Änderung der Anlage 2 
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4. Fazit 

Mit der Aktualisierung der Anlage 2 der SiR kommt der G-BA den verschiedenen Hinwei-
sen für die hauptsächlich redaktionellen Anpassungen des Dokumentationsschlüssels 
nach. 

 

Siegburg, den 13. März 2008 
 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
 

Der Vorsitzende 

Hess 
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5. Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens 

 

5 



 

6 



7 



 

8 



 

9 



10 



 

11 



 

12 



 

13 



 

14 



 

15 



 

16 



 

17 


	Rechtsgrundlagen
	Eckpunkte der Entscheidung
	Verfahrensablauf
	Fazit
	Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens

